IV.
Satzung zur Änderung der Satzung für die gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (DStVS) in der Fassung vom 1. Juli 1988 vom 5. März 1997

§1
Die Satzung für die gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-) Diözesen (DStVS) in der Fassung vom 1. Juli 1988 (Abl. Bamberg 111 19881 170—188; KWMB1 1 5. 229) wird wie folgt geändert: 



1. In Art. 2 (Erz-)Diözese (Gemeinschaftlicher kirchlicher Steuerverband) — geltendes Recht Absatz 1 Ziffern 1 und 3 sowie Absatz II 1. Hs. entfallen nach der Abkürzung „CIC“ jeweils der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 



2. In Art. 8 Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender Absatz II entfallen in der Klammer nach der Abkürzung „CIC“ der Schrägstrich und die Zahl „1983“.

 
3. Art. 11 Kath. Kirchensteueramt Absatz III erhält folgende Fassung: 

„(III) Im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens gemäß Art. 18 Abs. 5 Satz 1 KirchStG entscheidet über den Einspruch von Steuerbürgern gegen Bescheide des Kirchensteuer​amtes im Sinne von § 347 AO die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat (Kirchensteueramt), durch Einspruchsentscheidung.“ 


4. In Art. 13 Ausschluss von der Wählbarkeit 
Absatz 1 Ziff. 3 entfallen nach der Abkürzung „CIC“ der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 


5. In Art. 17 Wahlergebnis – Feststellung wird dem Absatz II folgender Satz 2 angefügt 
„Aufgrund eines mehrheitlich gefassten Beschlusses der Delegierten können die Ersatzleute der weltlichen Vertreter des Diözesansteuerausschusses in einem gesonderten Wahlgang bestimmt werden.“

6. In Art. 42 Verfahren Absatz III 2. Hs. entfallen nach der Abkürzung „CIC“ der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 


§ 2

(1) Diese Satzung tritt am 1. Juli 1997 in Kraft. 


(2) Sie ist gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 2 und 1 KirchStG spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vorzulegen.

